jusline”’

»» Recht. Schnell

Sie kdnnen die QR Codes niitzen um spater wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

§ 165 GehG Vergutung fur die Schul-
und Fachinspektion

GehG - Gehaltsgesetz 1956

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 09.01.2026

1. (1)Der Beamtin oder dem Beamten der Besoldungsgruppe ,Schul- und Fachinspektoren” gebulhrt eine nicht
ruhegenussfahige monatliche Vergtitung in der Hohe von 3,5% seines Gehaltes.

2. (2)Auf die nach Abs. 1 gebiihrende Vergutung sind anzuwenden:

1. 1.8 15 Abs. 1 letzter Satz,
2. 2815 Abs. 4 und 5,
3. 3.815a Abs. 2.

3. (3)Anfall, Anderung und Einstellung dieser Vergiitung werden mit dem auf den maRgebenden Tag folgenden
Monatsersten oder, wenn der maf3gebende Tag der Monatserste ist, mit diesem Tag wirksam. Die Vergutung fallt
auch dann mit dem Monatsersten an, wenn der maf3gebende Tag zwar nach dem Monatsersten, nicht aber nach
dem ersten Arbeitstag des betreffenden Monats liegt. Mal3gebend ist der Tag des Ereignisses, das den Anfall, die
Anderung oder die Einstellung bewirkt. Die Bestimmungen der 88§ 12c bis 13 Uiber die Kiirzung und den Entfall der
Bezlige bleiben unberihrt.

In Kraft seit 01.01.2019 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/gehg/paragraf/15
https://www.jusline.at/gesetz/gehg/paragraf/15
https://www.jusline.at/gesetz/gehg/paragraf/15a
https://www.jusline.at/gesetz/gehg/paragraf/12c
file:///

	§ 165 GehG Vergütung für die Schul- und Fachinspektion
	GehG - Gehaltsgesetz 1956


